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Es ist fünf vor zwölf!!!!! 
 

Der Bebauungsplan Lü 148 – Steinsweg 

wird vom 22.10.12 – 22.11.12  öffentlich ausgelegt. 

Wir kämpfen weiter! 

Sie auch? Geben Sie Ihre Anregungen ab! 

 

• Zusätzliche Verkehre und eine damit verbundene höhere 

Lärm- und Luftbelastung 

 

• Erweiterung des Plangebietes durch zusätzliche 

Abholzung von Wald 

 

• Ausgleichsflächen in Persebeck und Salingen 

 

• Eine Regenwasserbewirtschaftung, die für „nasse Füße“ 

nicht nur im Neubaugebiet sorgen wird. 

© Stadt Dortmund - Stadtplanungs- u. Bauordnungsamt                                         
 

Auslegungszeiten des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes:  
 
montags bis mittwochs 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr,  

donnerstags 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr,  

freitags 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr(außer an Feiertagen). 

 
Zur Auskunftserteilung bzw. zur Erörterung stehen im Verwaltungsgebäude Burgwall 14, in der 3. Etage Mitarbeiter/innen des Stadtplanungs- 

und Bauordnungsamtes den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Überdies besteht die Möglichkeit, einen Termin zur Auskunft und 

Erörterung fernmündlich unter den Rufnummern 50-2 26 83 oder 50-2 37 75 zu vereinbaren. 

 

Darüber hinaus besteht auch Gelegenheit, den Entwurf des Bebauungsplanes Lü 148n und die Begründung in der Bezirksverwaltungsstelle 

Dortmund-Lütgendortmund, Limbecker Straße 31, 44388 Dortmund im vorgenannten Auslegungszeitraum einzusehen. 

 
Zusätzlich können die Planungsunterlagen im Internet auf der Seite des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes 

unter www.stadtplanungsamt.dortmund.de eingesehen werden. Hier besteht auch die Möglichkeit zur Abgabe 

von Stellungnahmen. Stellungnahmen können während der vorgenannten Auslegungsfrist bei der Stadt 

Dortmund (zweckmäßigerweise beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift vorgebracht werden. 


